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Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS) 

Fahrzeug - Insassenbelastung 

Betrachtung aus technischer Sicht. 

Eingrenzung einer Objektivierung der Verletzungswahrscheinlichkeit der Halswirbelsäule durch: 

Berechnung der Insassenbelastung aus mathematischer, mechanischer und biomechanischer Sicht durch 

Berücksichtigung von Ergebnissen aus realen Crash-Versuchen 

(heutiger Wissenschaftsstand für die rechnerische Ermittlung der Bewertungskriterien). 

 

 

 

 

 

 

Es ist nunmehr möglich, über die Berechnungsart der Berechnung der mittleren Karossenbeschleunigung in der 

Kompressionsphase (unter Ansatz der errechneten mittleren relativen Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase und 

unter Berücksichtigung der objektiv errechneten Kompressionszeit) die Insassenbelastung rechnerisch zu erfassen und wurde 

somit eine objektive rechnerische Beurteilungsschranke gefunden. 

 

 

 

Im Anhang befindet sich eine Mustertabelle. Es erscheint zweckmäßig, in diese vom technischen Sachverständigen seine 

unterstellten, und von ihm errechneten, Werte eintragen zu lassen, um dem medizinischen Sachverständigen übersichtlich die 

Bewertungsgrundlagen für die medizinische Beurteilung darzutun. 

 

 

  

Im Anschluß wird in einer Musterbetrachtung ein Beispiel rechnerisch vorgestellt. 
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Als Demonstrationsbeispiel: 

Auffahrunfall: Fro nt VW Passat III gegen Heck Volvo 360 GLE   

 
R A H M E N G E S C H E H E N 

========================= 

Bei Dunkelheit, eingeschalteter öffentlicher Straßenbeleuchtung, auf trockener Asphaltfahrbahn, kam es zu einer Kollision zwischen 

der rechten Frontseite eines VW Passat 35P GL III, Baujahr März 1993, und der linken Heckseite des davor befindlichen 5-türigen 

PKW Volvo 360 GLE, Baujahr April 1985, welcher von einer 19 Jahre alten, 1,73 m großen, 53 kg schweren, angegurteten Frau 

gelenkt wurde und welche verkehrsbedingt vor einem Kreisverkehr, als benachrangtes Fahrzeug, zum Stillstand gekommen war. 

 

Dieses Fahrzeug war bereits kurze Zeit gestanden, als der VW Passat auffuhr. 

Die Lichtraumprofilüberdeckung bei der Kollision betrug ca. 0,60 m; beide Fahrzeuglängsachsen waren parallel oder annähernd 

parallel zueinander. Im Volvo waren die Kopfstützen ordnungsgemäß eingestellt, die Lenkerin blickte geradeaus, sie befand sich in 

einer normalen aufrechten Sitzposition. 

 

Es war zu prüfen, ob die angegebenen Verletzungen der Lenkerin des Volvo sich auch mit der Kollisionsgeschwindigkeit in Einklang 

bringen lassen. 

 

Noch vor Einschaltung des verkehrstechnischen Sachverständigen erstattete ein medizinischer Sachverständiger ein Gutachten 

betreffend der Verletzungen. 

 

Laut Akteninhalt führt er, gerafft wiedergegeben, folgendes aus: 

Sie habe ihren PKW Volvo zum Stillstand gebracht, als plötzlich ein Fahrzeug von hinten auffuhr. Nach ca. 1 Stunde habe sie 

enorme Schmerzen im Nackenbereich verspürt. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden. An ihrem Fahrzeug sei das Heck stark 

eingedrückt worden, das Fahrgestell sei verzogen und es sei ein Totalschaden entstanden. 

 

Der Lenker des auffahrenden Fahrzeuges gab folgendes an: 

Er sei ganz leicht aufgefahren; es sei nur der Auspuff und die Stoßstange beschädigt worden.  

 

Die Frau, welche an der Unfallstelle keine Beschwerden angab, suchte noch am Unfalltag das Krankenhaus auf. 

Sie klagte zu diesem Zeitpunkt über Kopfschmerzen und Schmerzen im Hals-Nackenbereich; eine Bewegungseinschränkung war 

jedoch nicht festzustellen. 

Ihr wurde das Tragen einer Schanzkrawatte unter Einnahme von Medikamenten empfohlen. 

Bei einer Kontrolle (6 Tage später) war die Kopfbeweglichkeit endlagig eingeschränkt, die Muskulatur nicht verspannt. Die Frau 

klagte noch über Schmerzen im Hals-Nackenbereich. Es wurden ihr physikalische Behandlungen und schmerzstillende, 

entzündungshemmende, Medikamente verordnet.  

Bei der ärztlichen Untersuchung (durch med. Sachverständigen) gab sie an, dass sie kurz nach dem Unfall Schwindelgefühl und 

Kopfschmerzen verspürt habe; sie habe den Kopf auch nur mehr eingeschränkt bewegen können. Während der ersten Tage nach dem 

Unfall habe sie wegen Kopf- und Nackenschmerzen Bettruhe eingehalten, etwa 14 Tage lang habe sie eine Schanzkrawatte getragen 

und rd. 4 Wochen sei sie im Krankenstand gewesen. Vorbeschwerden der Wirbelsäule wurden verneint. 

Die physikalische Therapie (im Krankenstand durchgeführt) habe sehr zur Beschwerdenlinderung beigetragen.  

 

Laut Bericht des medizinischen Sachverständigen: 
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Die Zerrung der Halswirbelsäule lässt sich aus den Beschwerdeangaben und dem Befund ableiten. Folgt man den Angaben der Frau 

über eine erhebliche Bewegungsschmerzhaftigkeit, so ist von einer 3 Tage überschreitenden Gesundheitsschädigung und 

Berufsunfähigkeit bei der Kindergartenhelferin auszugehen.  

Da knapp 1 Woche nach dem Unfall die Kopfbeweglichkeit nur endlagig eingeschränkt war und auch keine Muskelverspannung 

festgestellt werden konnte, ist jedoch von einem kontinuierlich sich rückbildenden Beschwerdeverlauf auszugehen. Die 

Gesundheitsschädigung und Berufsunfähigkeit habe die 24 Tagesgrenze und auch die 10 Tagesgrenze nicht überschritten. Eine 

länger dauernde körperliche Schonung oder Ruhigstellung war jedenfalls aus ärztlicher Sicht nicht angezeigt; es wäre ihr gegen Ende 

der 2. Woche nach dem Unfall aus ärztlicher Sicht auch bereits wieder zumutbar gewesen ihren Beruf auszuüben. Der asthenische 

Körperbau der Frau ist aus ärztlicher Sicht geeignet das Auftreten einer Verletzung im HWS-Bereich zu begünstigen. 

 

Es liegt auch die Ambulanzkarte vor, ausgestellt am Unfallstag, wo folgendes angeführt ist: 

Peitschenschlagsyndrom, Hals frei beweglich, kein DS (Druckschmerz), keine Comocio, arbeitslos. 

 

In Vorbereitung zur 1. Hauptverhandlung im Strafverfahren standen dem verkehrstechnischen Sachverständigen (dem 

Artikelverfasser) folgende Unterlagen zur Verfügung: 

Volvo 360 GLE: 

Besichtigungsbericht samt 4 Fotos in Original. 

 

Aus dem Besichtigungsbericht ergab sich, dass bei einem Zeitwert von ú 654,-- (ATS 9.000,--) die Reparaturkosten inklusive 

Mehrwertsteuer ca. ú 2108,-- (ATS 29.000,--) ausgemacht hätten, sodass beim Volvo ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten 

war. 

 

Detaillierung laut dem Besichtigungsbericht: 

- Stoßstange hinten plus Träger,  

- 2 Stützen hinten,  

- Seitenteil links richten ï 4 Stunden,  

- Heckteilunterteil ersetzen,  

- Kofferboden richten ï 1 Stunde,  

- Heckleuchte links ersetzen, 

- Auspufftopf hinten ersetzen. 

 

Für die Unfallrekonstruktion wurde ein Datenblatt verwendet, dort - grob abgeschätzt - die Kontaktspuren eingezeichnet, wobei es 

sich nicht exakt um das gleiche Modell handelt. 

 

Betreffend der vergleichsweisen Schäden zu einem Versuch wurde ein Volvo 440 genommen (kein anderer verfügbar) und dieser für 

Vergleichszwecke herangezogen. 

 

Aus der Unfallsanzeige der Polizei ergab sich folgendes: 

Heck stark eingedrückt, Fahrgestell verzogen, Totalschaden. 

 

VW Passat ï Auffahrender:  

Aus der Unfallsanzeige ergab sich folgendes: 

Komplette Front stark eingedrückt, vermutlich Totalschaden. 
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Aus dem internationalen Unfallbericht ergab sich: 

Rechter Scheinwerfer, Motordeckel. 

 

Mit diesen Unterlagen war es erforderlich zur 1.Verhandlung ein Gutachten betreffend der Anstoßintensität vorzubereiten. 

 

Die Angaben betreffend des VW Passat waren leider sehr dürftig. 

 

In einer 2.Verhandlung wurden vom VW Passat Unterlagen vorgelegt, nämlich eine Reparaturrechnung und auch ein Lichtbild, 

sodass das Schadensbild dieses Fahrzeuges seinem Dv(0=Kompression) gegenübergestellt werden konnte. 

Es wurde für jedes Fahrzeug sein DvKompression auf Grund seines Schadensbildes (seiner Deformationsarbeit(0=Kompression)) berechnet. 

Dann erfolgte eine Berechnung der Kollisionsgeschwindigkeit des auffahrenden Fahrzeuges (das davor befindliche Kfz steht) mittels 

einer Impulsrechnung (= Stoßrechnung) so, dass die gesamte Energieänderung in der Kompressionsphase beider Fahrzeuge 

zusammen gleich war der gesamten Deformationsarbeit beider Fahrzeuge in der Kompressionsphase.  

 

Bei der 1. Verhandlung wurde folgendes ermittelt: 

Laut Angabe ï Beschädigungen am VW Passat: 

Rechter Scheinwerfer kaputt, Motorhaube leicht aufgebogen gewesen, Kotflügel nicht beschädigt, Stoßfänger glaublich nicht 

beschädigt.  

 

Es wurde in Handskizzen versucht die Kollisionsposition und die Unfallendstellung darstellen zu lassen, wobei der Lenker des 

auffahrenden Fahrzeuges angab, dass die Kollisionsposition seiner Ansicht nach auch die Endposition war, auch eine Verdrehung 

konnte er nicht wahrnehmen.  

Er selbst musste eine Vollbremsung vornehmen, die noch bis zur Kollision wirksam wurde. Er konnte nach dem Unfall mit dem 

Fahrzeug weiter fahren. 

 

Lenkerin des Volvo 360 ï aufgefahrenes Fahrzeug: 

Ihr Fahrzeug hatte keine Vorschäden. Sie blieb mit einer normalen Bremsung stehen, ist dort ca. 4 s gestanden. Ihr Auto wurde nicht 

sehr weit nach vorne gestoßen, es gab nur einen Ruck. In Endposition standen die Fahrzeuge nicht Blech an Blech, sie glaube aber 

nicht, dass sie zwischen den Autos hätte durchgehen können. 

Beim Fahrzeug des anderen war die ganze Front eingedrückt. Sie glaube auch, dass der rechte Scheinwerfer kaputt war.  

Von der Versicherung habe sie ú 872,-- (ATS 12.000,--) bekommen (f¿r das Auto Volvo), Schmerzensgeld habe sie ú 1890,--      

(ATS 26.000,--) bekommen. 

 

Bei der nächsten (2.) Verhandlung wurden Reparaturrechnung einer autorisierten VW-Werkstätte (und VW Händler) und 1 Lichtbild 

betreffend des VW Passat vorgelegt. Aus der Reparaturrechnung ergab sich folgendes: 

1.) - Dach ausgerichtet incl. Dachhimmel teilweise öffnen (offenbar war eine Dachfalte vorhanden gewesen), 

2.) - Kotflügel plus Radhaus ausrichten, 

3.) - Stoßfänger und Motorhaube ersetzt, 

4.) - Schloßträger ersetzt. 

Keine Längsträgerreparatur angeführt! 

Für Position 1.) und 2.) wurden 6 Stunden Arbeitszeit verrechnet. 
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Weiters ergab sich, dass das Schadensbild praktisch so aussah, wie das Schadensbild des AZT-Reparaturtests (mit Ausnahme des 

Stoßfängers). 

 

Betreffend der (offenbar vorhanden gewesenen) Stauchfalte ergibt sich, dass diese für einen größeren k-Faktor spricht, als in meinem 

Gutachten unterstellt wurde. Dieser k-Faktor wurde in meinem Gutachten deshalb im unteren Bereich genommen, da bei kleiner 

werdendem k-Faktor die dynamische Deformationstiefe kleiner, daraus die Kompressionszeit kleiner und weiters daraus die mittlere 

Karossenbeschleunigung größer, wird. 

 

Die Dachfalte weist nicht darauf hin, dass die Anstoßintensität größer war, als errechnet, sondern weist darauf hin, dass der k-Faktor 

offensichtlich größer anzusetzen ist, also die dynamische Deformation größer war. 

Daraus würde sich aber sinngemäß ergeben, dass die mittlere Karossenbeschleunigung des gestoßenen Fahrzeuges (Volvo) in der 

Kompressionsphase kleiner war, als rechnerisch von mir ermittelt wurde. 

Es wurde in weiterer Folge in dieser 2. Verhandlung neuerlich gerechnet, woraus sich für den Volvo ca. 2,8 g mittlere 

Karossenbeschleunigung in der Kompressionsphase ergaben. Die maximale bleibende Deformation des VW Passat wurde in der 

Verhandlung grob abgeschätzt mit 9 cm, DvKompression ï Kfz gegen Kfz ï für den VW Passat mit ungefähr 10 km/h genommen. 

 

Der ermittelte Wert von 2,8 g liegt eindeutig unter 3 g (Broschüre der Gesellschaft der Gutachterärzte Österreichs ï Untersuchung 

des Allianz-Zentrums München). 

 

Bevor noch das Lichtbild betreffend der Unfallschäden des VW Passat vorlag, wurde aus dem Datenblattvergleich heraus ermittelt, 

dass offensichtlich der VW Passat mit Vollbremsung, das heißt, voll abgesenkt, gegen den Volvo gestoßen war, was dann auch durch 

das Lichtbild des VW bestätigt wurde. 

 

Bei der effektiven Kollisionsgeschwindigkeitsangabe ist das entsprechende DvBremsung durch die Bremsung in der Kollisionsphase des 

auffahrenden Fahrzeuges zur Kollisionsgeschwindigkeit dazuzurechnen. Einerseits wird die Kollisionsgeschwindigkeit etwas größer, 

andererseits wird der g-Wert für die gestoßene Karosse entsprechend größer, weil die Kompressionszeit kleiner wird. 

 

Diese Vollabsenkung des VW Passat lag nur dann vor, wenn das Heck des Volvo im Ruhezustand war (dieser Stillstand des Volvos 

wurde von dieser Fahrzeuglenkerin auch angegeben). 

 

Die Stoßantriebsrichtung wurde grob abgeschätzt angesetzt. Die sich daraus errechnete Rotation für die beiden Fahrzeuge ist 

gegenüber den Angaben der Unfallfahrzeuglenker zu groß; es lag somit keine Rotation vor. 

Für das Beispiel wird aber diese Rotation beibehalten, um auch die Rotation bei der Ermittlung der Insassenbelastung für das 

gestoßene Fahrzeug mitverwenden zu können. 

 

Das heißt aber weiters, dass die mittlere Karossenbeschleunigung in der Kompressionsphase, gerechnet mit der Rotation, etwas zu 

groß ist, gegenüber der Tatsache, dass die Rotation nicht vorgelegen hat. 

Bei allen Überlegungen wird aber immer der obere Bereich gesucht, um davon auszugehen, dass die HWS (Halswirbelsäule) -

Verletzung nicht nachzuweisen bzw. zu erwarten ist, sondern das Gegenteil zu beweisen ist; nämlich, ob sie eingetreten sein konnte 

oder nicht. 

 

Dies alles bei einer durchschnittlich definierten Person, ohne oder ohne wesentlicher körperlicher relevanter Vorschädigungen und 

unter optimalen Voraussetzungen. 
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Bei der Insassenbelastung wird nur in einer Ebene Translation und Rotation zusammengesetzt. 

Genaugenommen wäre dies 3-dimensional, nämlich auch in Hochachsenrichtung zu sehen, und auch noch die Rotation des 

Oberkörpers um die Körperquerachse zu berücksichtigen. 

Dies wird hier allerdings nicht betrachtet. 

Betreffend des Ansetzens der Karosserie-Steifigkeitszahl für die Berechnung der Deformationsarbeit ist darauf hinzuweisen, wie dies 

in meiner Steifigkeitszahl-Liste angeführt ist, dass bei den Werten der AZT-Versuche (dies sind die Reparatur-Crashversuche des 

Al lianz-Zentrums für Technik, München-Ismaning) entsprechende Abschläge vorzunehmen sind, weil dort gegen eine starre feste 

Barriere über volle Fronthöhe gestoßen wird. 

Diese AZT-Versuche (f¿r Front, Heck und Seite) werden jªhrlich von EurotaxGlassôs zum Kauf angeboten. 

 

Es ist weiters mit Datenblättern zu prüfen, wie die Deformation im gegenständlichen Fall erfolgte, und zwar ist es bei 

Vollbremsungen von Bedeutung, ob der Stoßfänger unterhalb oder oberhalb des anderen Stoßfängers gerutscht ist oder nicht, ob der 

Stoßfänger des stoßenden Fahrzeuges das andere Fahrzeug praktisch gar nicht so richtig getroffen hat. Die Steifigkeitszahl ist 

dementsprechend zu korrigieren. 

 

Dies ist auch bei Betrachtung der Schadensbilder zu berücksichtigen, ob die Stoßstange soweit zurückgestaucht ist, wie lt. AZT-

Versuch oder nicht. Die maximale bleibende Deformation ï Auswertung AZT-Versuch ï wurde dort gemessen, wo sie am größten 

war und, z.B. beim VW Passat, ist dies die Stoßstange. 

 

Zu achten ist darauf, ob es zu einer entsprechenden Hubbewegung des Fahrzeuges gekommen ist oder nicht und ist dies zu 

¿berpr¿fen mit den Verletzungen, da fallweise in den Ambulanzkarten auch òStauchungò angegeben wird. 

 

Im Volvo befand sich noch ein Beifahrer (rechts vorne), 1,83 m groß; dieser wurde nicht verletzt. 

Angegeben wurde, dass die Kopfstützen des Volvo einstellbar wären und ordnungsgemäß eingestellt waren. Die Kopfstützenart ist 

aus den Lichtbildern ersichtlich. 

 

Der k-Faktor mit 0,40 wurde einerseits genommen als ungefährer Mittelwert zwischen den AZT-Versuchen (Volvo ï k = 0,52 , VW 

ï k = 0,20), andererseits wurde überlegt, dass die Kollisionsgeschwindigkeit bzw. DvKompression  etwas kleiner sein wird, als bei den 

dortigen Versuchen, da dort mit starren Barrieren getestet wurde. 

 

Betreffend der Bewegungsrichtung der Lenkerin des Volvo wird die Bewegung relativ zum Fahrzeuginnenraum in der 1.Phase im 

Datenblatt des Volvo (im Anhang in Farbe) dargestellt. 

Für die Bewegungsrichtung in der 2.Phase ist natürlich die Muskelanspannung bzw. allenfalls bewusste Richtungsänderungen des 

Insassen von Bedeutung. Für die theoretische Abhandlung ist es erforderlich dies mit dem Fahrzeugmodell darzustellen, um auch die 

Rotation des Fahrzeuges zuzüglich zur Translation zu jenem Zeitpunkt berücksichtigt zu haben, wenn sich der Körper, im 

gegenständlichen Fall der des Insassen im gestoßenen Fahrzeug, in der 2.Phase nach vor, bewegt. 
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    BILD 25             BILD 26 
 

 

  
Schadensbild des gegenständlichen Unfall-Kfz Volvo 

BILD 27 
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Volvo 440_1117_30_AZT814_1988_H                                                     Volvo 440_1117_30_AZT814_1988_H1 

BILD 28a       BILD 28b 
Schadensbild eines Volvo aus dem Reparatur-Crashversuch des AZT (Allianz-Zentrum für Technik - München-Ismaning) 

 

 

 
Schadensbild des gegenständlichen Unfall-Kfz VW Passat 

BILD 29 
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VW Passat 1119_SA_AZT818_1988_F                                                           VW Passat 1119_SA_AZT818_1988_F1 

BILD 30a       BILD 30b 
Schadensbild eines VW Passat aus dem Reparatur-Crashversuch des AZT (Allianz-Zentrum für Technik - München-Ismaning) 

 

 

 
BILD 31 
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Auszug aus meiner Steifigkeitszahl- und Kraftzahlliste - erweitert auf den Stand 16.09.2016 - C-Zahl-(Steifigkeitszahl)-System 

 

 
BILD 31a 

 

 

Die vollständigen Berechnungen der Varianten 1, 2 und 3, meines Berechnungsbeispieles,  

können in meinem Wissenschaftsbericht nachgelesen werden. 
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  VOLVO 360 GLE (Gestoßener)    VW PASSAT III 35P, GL (Stoßender) 

   KFZ 1       KFZ 2 

             k-Faktor  = 0,40 
- Hier wird der k-Faktor 0,40 als: k-Faktor = kDef-Faktor = k0-Faktor unterstellt (als seinerzeitige Definition: k-Faktor umfasste alle Begriffe) -  

ergänzt am 16.09.2016 

Alle Berechnungen ohne jegliche Abbremsung, ohne jegliche Reifenschlupfverzögerung (reine Stoßberechnung). 

Musterberechnung ohne Rotation und als Vollstoß gerechnet (Berechnungsvarianten siehe in meinem dazugehörigen  

Wissenschaftsbericht). 

  2 Personen    Beladung                                   1 Person 

  1070                  Unfallmasse  [kg]    1300 

                                                                                     Bereifung:                                                      4 M+S Reifen 

           Aus meiner C ï Liste (Steifigkeitszahlliste) ergibt sich die C-Zahl [kN/m]: 

Volvo 440    x CH 7,1(0) 3 000/-/-/690 (1180 kg)                VW Passat III x CF15,0 (0) 1 840/-/-/1 180(1360 kg) 

                 Cô Côunecht Cñ Cñdyn                           Cô Côunecht Cñ Cñdyn  

x ï Werte sind für volle Überdeckung           deshalb hier 50 % davon  

hier bei den x-Werten: ca. 0,6 m Lichtraumprofilüberdeckung                 tatsächliche Überdeckung auf Kontaktstelle: 0,50 m 

Bei ca. 1,70 m Kfz-Breite sind dies 34 % Überdeckung                           falls Offset Wert Test 40 % genommen - 

schon etwas zu groß. 

CH` 100 % = 3 000 kN/m      CF` 100 % =  1 840 kN/m 

         50 % = 1 500 kN/m               50 % =    920 kN/m 

minus 
1
/4,  da starre Barriere     minus 

1
/3, da feste Wand 

 CH` =  1 125 kN/m      CF` =  613 kN/m 

         da Stoßfänger nicht voll getroffen ï CF` wäre <  

         anzusetzen. Aber da Dv(0) Bereich hier < als 

         15 km/h ist, wird deshalb CF` > angesetzt. 

          Steifigkeitszahlwert CF` [kN/m]: 

         Variante:            1    2           3 

         _              __________________________________ 

          CF` [kN/m]     1 200  800           900 

         (praktisch            ergibt 

         doppelt so groß                        größeren 

         wie aus AZT  Ver-          g-Wert 

         such ableitbar)                   bei C` >  

   

maximale bleibende Deformationstiefe:                     d  [m] 

aus Fotos mit Datenblattauswertung: 

d1 = 0,07 m                                                                          d2 = 0,10 m
 

C` =  m . Dv
2
(0) = Kompression [N/m] 

              d
2 

 

Ý Dv1Kompression = 

][
1

]2[
2

1
.]/[`

1

kgm

mdmNC
 [m/s]   Ý Dv2Kompression =

][
2

]2[
2

2
.]/[`

2

kgm

mdmNC
   [m/s]  

 

Ý Dv1Kompression =

1070

207,0.1000.1126
  =  2,271 m/s   Ý Dv2Kompression =

1300

210,0.1000.900
  =  2,631 m/s  

                 =^  8,2 km/h                     =^  9,5 km/h 
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=  m . Dv1 (0)
2
  =  1070 . 2,271

2
 =  WDef Kompression [Nm] =                 =  m . Dv2 (0)

2
  =  1300 . 2,631

2
 

          2          2               2                       2 

=  2 758,9 Nm                        =  4 500 Nm   

WDeformationKompressionBeideKfz    [Nm] = 2 758,9 + 4 500 = 7 258,9 Nm        = DEKompressionBeideKfz 

 

v1 Kollision  =  0,00 m/s 

Dv(0) = 2,27 m/s = Dv1 (0)      Dv(0) = 2,63 m/s = Dv2 (0) 

                Dv(0) = Kompression    [m/s] - aus der C`Zahl - Karosseriesteifigkeitszahl - errechnet. 

 

               Dv1 ges  =  (1+k) .    m2       .   vKollisionrelativ  [m/s] 

                             m1 + m2 

          

     vKollisionrelativ [m/s] = Dv1(0 = Kompression) . (m1 + m2) 

           m2 

        Dv2 (0) = Kompression =       m1       . vKollisionrelativ 

                             m1 + m2 

 

........ dies, falls jedes der beiden Kfz in seinem Schadensbild sein    DvKompression hat.  

Hier (bei dieser Variante 3) wird aber über die Gesamtenergieänderung in der Kompressionsphase gerechnet. 

 
              VARIANTE 3  

mit Rotation Nach dem Vorliegen des Fotos des VW bei der 

2.Verhandlung wurde von mir d2 neu geschätzt und daraus 

Dv2(0) neu abgeschätzt. 

Der Schaden schaut praktisch gleich aus wie jenem beim 

AZT-Test, aber der Stoßfänger ist gegenüber dem AZT-Test 

praktisch kaum zurückgestaucht!  ­ WDef(0)  entsprechend < 

Die Werte der Deformations-Arbeit (des Kfz 1 - WDeformationKompression) 

bleiben gleich, wie bei der Variante 1, = Variante 2.      

        CF` =  900 kN/m  

        d2 ca. 0,09 m, aus Foto abgeschätzt 

DW1DeformationKompression aus C` =  2 758,9 Nm 

Die restliche Def.Arbeit auf Dv1 (0) hat der VW übernommen.  Den k-Faktor trotz Dachfalte (eher k > anzusetzen)  

        mit 0,40 beibehalten     

        da eventuell Dv2 (0) ca. 10 km/h auch noch 

        vorstellbar ist, wurde d2  >  genommen ­ 

        d2 = 0,10 m  ­  Dv2(0)  =  2,63 m/s  =^ 9,5 km/h 

Aus mehreren Impulsberechnungen unter Abstimmen von WDeformationKompressionGesamt-beide Kfz  ergibt sich  

vKollisionKfz 2  =  4,974 m/s =^  17,9 km/h  º  18 km/h  òohne Dv2 Bremsò.  

Dies für DEgesamtKompressionTranslation  =  DWgesamtKompression. E .... Energie, W ....Deformations-Arbeit.
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        als z.B.: CF`[kN/m]     d2 [m]             Dv2(0) [km/h!] 

         600        0,09    6,95 

         600  0,10    7,70 

         600  0,12    9,30 

         600  0,14  10,80 

        

   vKollision1  =  0,00 m/s =^ 0,00 km/h   vKollision2  =  4,974 m/s =^ 17,9 km/h 

   v1ô = 3,819696 m/s   v2ô   =  1,830096 m/s 

   vôg    =  2,73 m/s    vôg    =  2,73 m/s 

   Dv1ges = 3,82 m/s    Dv2ges = 3,143904 m/s 

Stoßantrieb Sgesamt1 = m1 . Dv1ges = 1070 . 3,819696 = 4087 Ns Stoßantrieb Sgesamt2 = m2 . Dv2ges = 1300 . 3,143904 = 4087 Ns 

Stoßantrieb Sgesamt1 = Stoßantrieb Sgesamt2 = 4087 Ns ................. bei  ebenem Stoß. 

Aus der Impuls- (= Stoß-) Rechnung folgt bei vKollision2  =  4,974 m/s  =^ 17,9 km/h: 

Dies für DEgesamtKompressionTranslation  =  DWgesamtKompression.                            E .... Energie,                     W ....Deformations-Arbeit. 

Dv1 (0) = Kompression =       m2       . vKollisionrelativ    Dv2 (0) = Kompression =       m1       . vKollisionrelativ 

      m1 + m2                            m1 + m2 

=        1300         . 4,974 =  1300  . 4,974 = 2,728 m/s  =        1070         . 4,974 =  1070  . 4,974 = 2,246 m/s 

     1070 + 1300       2370         1070 + 1300                   2370 

Dv1 ges = (1+k) . Dv1 (0) = Kompression = (1+0,4) . 2,728 = = 3,82 m/s Dv2 ges = (1+k) . Dv2 (0) = Kompression = (1+0,4) . 2,246 = 3,14 m/s  

DEKompression  [Nm] =  m . Dv1 (0)
2
  =  1070 . 2,728

2
  = 3 981 Nm            = m . Dv2 (0)

2
  =  1300 . 2,246

2
 = 3 279 Nm 

                        2            2                       2                      2      

DEKompressionBeideKfzausImpulsrechnung [Nm]                                  = 3 981 + 3 279 = 7 260 Nm 

WDeformationKompressionBeideKfz [Nm]          = 2 759 + 4 500 = 7 259 Nm 

Somit ergibt sich, dass DEKompressionBeideKfzausImpulsrechnung [Nm] gleich ist dem WDeformationKompressionBeideKfz [Nm] = 7 260 Nm. 

    

INSASSENBELASTUNG der Lenkerin des Volvo 

(Person links vorne ï gestoßenes Kfz - Volvo ungebremst) 

Variante 3    

Stoßantrieb Sges       [Ns]   4 087 Ns 

daraus Dv1(0 = Kompression) Translation [m/s] |= Sges            |   2,73 m/s 

                                                           | m1 . (1+k)|    

DvRestitution               [m/s] (= Dv1(0) . k)   1,09 m/s 

w1 Kompression              [s
-1
] |= w1 ges   |   0,571 s

-1
 

                                        |  (1 + k) |    

wRestitution                  [s
-1
] (= w1 Kompression . k)   0,229 s

-1
 

dges (beide Kfz)                      [m]    =      0,07 + 0,10 = 0,17 m 

ddyn ges (beide Kfz)               [m]    =  dges (beide Kfz)      0,17      =  0,28333 m 

                                                  (1 - k)   (1 ï 0,4) 

 ungebremst : 

v2 Kollision                 [m/s]   4,974 m/s 

                            [km/h]   17,91 km/h, ca. 18 km/h 

v1`(0=Kompression)       [m/s] =  Dv1 (0 = Kompression) = vôg   2,73 m/s 

v1`gesamt                  [m/s]   3,82 m/s 

DtKompression                 [s] = ddyn ges (beide Kfz) = ddyn ges (beide Kfz) . 2    0,28333 . 2  = 0,11392 s 

                                               v2 Kollision               v2 Kollision 

                                                    2 

       4,974 

(Formel gilt nur, wenn v1 Kollision = 0,00 ist - so angesetzt ï  und ein exakter   linearer Vollstoß vorliegt!) 

TABELLE 2 
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alles ungebremst - Volvo - Variante: 3   Werte für den Lenkersitz des Volvos  

(inklusive der Rotation) 

am 1 (Kompression), nur aus Translation    

=   Dv1(0) Kompression      .                             [g]            2,73         =^ 2,44 g               3,54 g 

     DtKompression * 9,81   0,11392 * 9,81 

am 2 (Restitution), nur aus Translation    

=  Dv1 Restitution                                            [g]             1,09         =^ 0,98 g 1,41 g 

    DtRestitution * 9,81 (bei ungebremst: Dt Restitution = Dt Kompression)   0,11392 * 9,81 

am 3 (gesamt), nur aus Translation        [g]    

= Dv1gesamt (=Dv1(0=Kompression) + Dv1 Restitution.)        2 ,73 + 1,09        =^ 1,71 g      2,47 g 

   Dtgesamt (=Kompression + Restitution) * 9,81   (2 * 0,11392) * 9,81 

vrotation Kopf = w1 * e                              [m/s]  

vrotation Kompression Kopf = w1 Kompression * e [m/s] 

   

0,571 * 0,3 = 0,17 m/s 

vrotation Restitution Kopf = w1 Restitution * e      [m/s]   0,229 * 0,3 = 0,07 m/s 

aus grafischer Zusammensetzung im Datenblatt (bezogen auf die    

Sitz- = Kopfposition) Dv1 Translation + Dv1 Rotation ergibt sich:    

Kompression:                                    [m/s]   2,84  (in blauer Farbe in Bild 26) 

Restitution:                                        [m/s]   1,11  (in blauer Farbe in Bild 26) 

bei Beibehaltung der Zeiten aus DvTranslation :    

am 1 DvTranslation+Rotation (Kompression)            [g]           2,84         =^ 2,54 g              3,68 g 

   0,11392 * 9,81 

am 2 DvTranslation+Rotation (Restitution)               [g]           1,11         =^ 0,99 g              1,44 g 

   0,11392 * 9,81 

am 3 DvTranslation+Rotation (Kompression + Restitution) [g]                                              

Wert DvTranslation+Rotation (Kompression + Restitution) aus grafischer Zusammensetzung 

        2,84 + 1,11        =^ 1,77 g      2,56 g 

(2 * 0,11392) * 9,81 

Kontrolle über am 1, ob Dvres Kopf Kompr. bis Kopfanstoß gg. Kopfstütze aus srel   
v = sdelta

RotvTransdeltam
a *1*2

+
= 

zwischen Kopf und Kopfstütze auch erreicht werden kann.   
= 20,0*81,9*54,2*2 = 20,0*81,9*68,3*2  

Auf allfällige Zerlegung in Komponenten senkrecht zur Aufprallstelle und   = 3,16 m/s                                 = 3,8 m/s 

parallel dazu wird verwiesen. v ƍ ist < ! Ohne Rotation Körper und Kopf.    dieser Wert ist > 2,84 m/s         > 2,84 m/s 

Unter Ansatz, dass am 1, 2, 3 des Karossenschwerpunktes gleich ist dem   z.B. Ds = 0,10 m 

am 1, 2, 3 Körper und Kopf.        z.B. s (= Ds) = 0,20 m   
­ 10,0*81,9*54,2*2 = 10,0*81,9*68,3*2  

=  2,23 m/s                               =  2,69 m/s 

Bei Anstoß eines Körperteiles des Insassen gegen den Fahrzeuginnenraum:    dieser Wert ist < 2,84 m/s, < 2,84 m/s,  

Eventuell ist der Zeitversatz zwischen Kollisionsbeginn des Kfz und   d.h. Dv(0) Tr + Rot wird bis Kopfanstoß gegen 

Bewegungsbeginn des Insassen zu berücksichtigen.   die Kopfstütze nicht erreicht! 

TABELLE 3 

Erforderlich nach starken Erweiterungen meiner Berechnungssysteme im 'Microsoft Excel' und im 'Microsoft Visual Basic 2008 

Express Edition' im Jahr 2015 ÷ 2016: 

Auswertung des Versuches 'AZT_04.12', veröffentlicht bei DTC_AGU Schweiz; Werte siehe Tabelle 1_AZT_04.12: 

Bei Kollisionen Fahrzeug gegen Fahrzeug - Front gegen Heck - bei Schürzenfahrzeugen - im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, 

kann es sein aufgrund der Betrachtung des Tests AZT_ 04.12, dass die Kompressionszeit aus der Kurvenauswertung heraus (der 

Versuchsmesskurven a/t) tatsächlich bis etwa 30 % kleiner ist als wie wenn man dies über die mittlere relative 

Kollisionsgeschwindigkeit rechnen würde (siehe in der Tabelle Zeile 13 und 16). 
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z.B.: Verkleinerung von DtKompression = 0,11392 s um 31 % ergibt DtKompression = 0,0786 s: geänderte Werte in obiger Tabelle 3 rechts 

sowie in Tabelle 4 in rot. 

Aber: am 3tatsächlich = 2,47 g zu am 1 vorher = 2,44 g: gleicher Wert Ҧ mit der Berechnung von DtKompression = 0,11392 s liegt man im 

sicheren Bereich. Die Bewertung laut üblicher Literatur erfolgt über am 3 - allerdings ist die richtige Restitutionszeit zu 

berücksichtigen.  

      ZUSAMMENFASSUNG: 

über:  

am 1 [g].... mittlere Karossenbeschleunigung in der Kompressionsphase (die Kompressionsphase ist mit dem Index 1 versehen) 

für das gestoßene Fahrzeug (Volvo), bezogen auf die Sitzposition der Lenkerin (Kopf), links vorne im Volvo sitzend. 

Von Bedeutung ist nur am 1 (die Kompressionsphase).  

Deshalb sind in der Aufstellung die g-Werte nur für die Kompressionsphase, und zwar für die graphische Zusammensetzung aus  

Dv(0)Translation + Dv(0) Rotation, bei einem k-Faktor = 0,40, eingesetzt. 

                                        Variante 3 

   mit Rotation ohne Rotation 

beide ungebremst - am 1   2,54 g         3,68 g 2,44 g          3,54 g 

Aufgefahrener (Volvo) ungebremst, Auffahrender (VW) - am 1   2,90 g         4,2 g 2,78 g          4,0 g 

Vollbremsung mit 7,0 m/s²   x  

Aufgefahrener durch seinen Reifenschlupf gebremst ï   (2,84m/s   ­ 2,58m/s) (2,728 m/s ­ 2,468 m/s) 

(mindest 2,5m/s²) ï Auffahrender Vollbremsung mit    ­ DvBrems = - 0,26 m/s 

7,0 m/s²; DvTranslation+Rotation wird durch Bremsung < (kleiner) - am 1   ƴ    2,53 g   3,66 g 2,42 g          3,5 g 

v2 Kollision(VW) bei ungebremst [m/s] / [km/h]   4,974 / 18,0 4,974 / 18,0 

v2 Kollision(VW) bei gebremst [m/s] / [km/h] -    5,673 / 20,4 5,673 / 20,4 

ergibt sich aus meinem Computerausdruck (dort ohne Rotation 

gerechnet) - 

                                   (Volvo  ungebremst) 

Insassenbelastungsberechnung mit v2quer(VW) [m/s]/[km/h]   5,443 / 19,6 5,443 / 19,6 

ergibt sich aus meinem Computerausdruck (dort ohne Rotation 

gerechnet) - 

                   (Volvo gebremst mit - 2,5m/s
2 
)  

am 1: x war mit 2,8 g mein Gutachtenswert, als Mittelwert zwischen 2,6 g und 3,1 g (Variante 1 und Variante 2). 

2,6 + 3,1 = 5,7 g; : 2 = 2,85 g                                     Aber: am 3tatsächlich = 2,47 g zu am 1 vorher = 2,44 g: gleicher Wert 

ƴ  Dieser Wert mit 2,50 g wäre, als dem Realgeschehen am nächsten kommender, zu nehmen. 

Aus Korrektur von Dv ï da kein exakter linearer Vollstoß vorliegt - würde folgen, dass die g-Werte um ca. 10 % zu verkleinern 

wären. Dies ist jedoch nur eingeschränkt zu sehen, da laut Berechnung der Wert am 1 gleich bleibt. Allerdings ist am Ende der 

rechnerischen Kompressionsphase keine gleiche Schwerpunktsgeschwindigkeit gegeben  -   vS2 > vS1   -   (näheres wie dort in meinem 

Bericht). 

Die Insassenbelastung ist in 3 Dimensionen (auch in Hochachsenrichtung) zu sehen.  

Da die Rotation beider Kfz tatsächlich wesentlich < war, die CFô-Zahl etwas > angesetzt wurde und mit der Überlegung eines 

Mittelwertes für am 1 aus der Vollstoßrechnung gegenüber aus der Korrektur wegen der Energiebilanz ergibt sich ein gewisser 

Sicherheitsfaktor (am 1 tatsächlich etwas  < ). 

Bei Anstoß eines Körperteiles des Insassen gegen den Fahrzeuginnenraum:  

Eventuell ist der Zeitversatz zwischen Kollisionsbeginn des Kfz und Bewegungsbeginn des Insassen zu berücksichtigen. 

TABELLE 4 
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   BILD 32        BILD 32a 
 

Mein Berechnungsprogramm mit dem System 'Microsoft Excel': 'P10SeminarBeisp4- KfzUnfall(1)+InsassenBelastung bei Br.' 
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BILD 32/1 



 19  

 
BILD 32a/1 

 

Mein Berechnungsprogramm mit dem System 'Microsoft Excel':  

'P10a-Kfz-Unfall(1)+Ins.Bel. bei Bremsg.-erweitert m. k0+kDef+k0Def_AGU': erweitert 2015 -  
manche Zahlen sind geringfügigst geändert: bedingt teilweise geringfügigst andere Ergebnisse: bitte vergleichen:  

delta ɲE(translation+rotation)KompressionBeideFzg [Nm] = WDeformationKompressionC´BeideFzg [Nm] 
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sowie mein weiteres Berechnungsprogramm mit dem System: 'Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition' 
 

 
BILD 32/2 
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BILD 32a/2 
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BILD 32b/2 
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Erforderliches nach starken Erweiterungen meiner Berechnungssysteme im 'Microsoft Excel' und im 'Microsoft Visual Basic 2008 

Express Edition' im Jahr 2015 - 2016: 

Auswertung des Versuches 'AZT_04.12', veröffentlicht bei DTC_AGU Schweiz; Werte siehe Tabelle 1_AZT_04.12: 

Computerbezeichnung: ZuZeitBerichtHWS 

Erweiterung zum Thema: 

(Diese Erweiterung ist erforderlich geworden nach den starken Erweiterungen meiner Berechnungssysteme im 'Microsoft Excel' und 

im 'Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition', im Jahr 2015 - 2016.) 

 

 AZT: Allianz-Zentrum für Technik: München-Ismaning 

 Kompressionszeit ȹtKompression [s] oder [ms] 

 am (mittlere Karossenverzögerung/-beschleunigung des Fahrzeugschwerpunktes): 

  am 1: Kompression [g]  

  am 2: Restitution [g] 

  am 3: Kollisionsphase gesamt (Gesamtphase) = am 1 - Kompression + am 2 - Restitution [g] 

   1 g: Erdbeschleunigung =^ 9,80665 m/s
2
 

 Vergleich der Auswertungen über: 

  1.) mm
2
 der Crashversuchsmesskurve a/t  

  2.) vmKrel - 'Errechnung der Kompressionszeit über die mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit   

   in der Kompressionsphase' 

 

All diese Überlegungen beziehen sich auf die Kompressionsphase: 

In der Literatur wird aber dargetan, dass die Betrachtung von am (mittlere Karossenverzögerung/-beschleunigung des 

Fahrzeugschwerpunktes = am 3) über die Gesamtphase erfolgt, und zwar über die Stoßzeit (am 1: Kompression + am 2: Restitution = 

am 3: Kollisionsphase gesamt). 

 

Was ist die Stoßzeit? 

Näheres siehe in meinem Wissenschaftsbericht zur Stoßzeit ('Was ist und wie groß ist bei einer Kollision die Stoßzeit. Auswertung 

von siebzig { inklusive AZT von achtundachtzig}  realen Crash-Versuchen in verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen. Auswertung 

der Versuchs-Messkurven auch hinsichtlich des Verhältnisses der Kompressionszeit zur Restitutionszeit. Die Stoßzeit ist die 

Summe von Kompressionszeit und vollständiger Restitutionszeit'). 

Wenn der k-Faktor (k-Faktor laut der üblichen Literatur - laut mir ab dem Jahr 2000 der k0-Faktor, als Definition: ȹvRestitution dividiert 

durch ȹvKompression) größer 0,000 ist gibt es zur Kompression auch die Restitution. 

Die Gesamtkollisionsphase besteht aus Kompressionsphase plus Restitutionsphase. 

Die Restitutionsphase ist beendet wenn keine Kraft mehr auf den Kollisionspartner einwirkt und somit daraus keine Änderung der 

Geschwindigkeit v erfolgt. Bei keiner Bremswirkung ist ȹtRestitution ca. gleich groß wie  ȹtKompression.  

DTC_AGU_Schweiz und des AZT (Allianzzentrum für Technik - München-Ismaning) gehen allerdings bei ihren Berechnungen 

davon aus, dass die Restitution dann endet, wenn der a-Wert (Beschleunigung - Pluswert oder Verzögerung - Minuswert) mit 0,3 g, 

das sind 3,0 m/s
2
 ca., endet (dieser untere Wert erreicht wird). 

Dies ist aber unrichtig.  

 

Diese Problematik, dass am 1 (Kompressionsphase) tatsächlich (bei Front- Heckkollision von Fahrzeugen mit deformierbaren 

Schürzen) um ca. bis zu 1/3 größer ist als über vmKrel (mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase) 

gerechnet, ergibt sich aus meiner exakten Auswertung des Crashversuches von DTC_AGU_AZT_04.12 (Front VW Bora gegen 
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Heck Audi 100 - nähere Vergleiche siehe in der Aufstellung "Tabelle 1_AZT_04.12).  

Diese Auswertungen, ganz kurze Zeit-Etappen (sind mm des mm-Papiers der horizontalen Achse - Zeit t-Achse der a/t-

Versuchsmesskurve) kumuliert wurden erst möglich nach starken Erweiterungen meiner Berechnungssysteme im 'Microsoft Excel' 

und im 'Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition' im Jahr 2015 - 2016. 

 

Die Auswertungen Fahrzeug gegen starren (undeformierbaren) Partner (Reparaturcrashversuche des AZT - a/t-Versuchsmesskurve) 

weichen von dem System 'Errechnung der Kompressionszeit über die mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der 

Kompressionsphase' nicht wesentlich ab (Abweichung nur ca. ein paar ms {Zeit ms}- wenn ddynmax von AZT richtig angegeben wird.  

 

Gleichfalls auch keine wesentliche Abweichung durch dieses Berechnungssystem, 'gerechnet über die mittlere relative 

Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase', tritt ein bei Hochgeschwindigkeitskollisionen Fahrzeug/Fahrzeug. 

 

Eine Toleranz von ±10 % muss sowieso zugelassen werden.  

 

Zur Überprüfung, ob eine HWS-Verletzung möglich ist oder nicht, muss der oberste vKollisionsbereich herangezogen werden. Daraus ist 

am 1 der größere Wert. Für den Wert ddynMax wird man aus Sicherheitsgründen den Mindestwert heranziehen und nicht den 

maximalen Wert. Daraus ergibt sich, dass die Kompressionszeit kleiner wird und daraus ergibt sich wiederum ein größeres am1 

(Beschleunigung/Verzögerung in der Kompressionsphase). 

Da eine Reifenschlupfverzögerung beim Gestoßenen (das zur HWS beurteilendes Fahrzeug ist dies) schon eintreten wird, diese aber 

nicht berücksichtigt wird, wird am 1 größer ausgewiesen als tatsächlich. Durch Berücksichtigung von aReifenschlupfverzögerung würde man 

ja einen kleineren am 1-Wert ausweisen (am ist die mittlere Karossenbeschleunigung/-verzögerung im Fahrzeugschwerpunkt). 

 

Mittlerweile wurde von mir das Berechnungssystem wesentlich erweitert (siehe AGU_ HS_35 sowie AGU_AZT_04.12). Bei 

AGU_AZT_04.12 wurde dieses genauer heraus ausgewertet (Auswertung der a/t-Versuchsmesskurve).  

 

Die Kompressionszeit (mit den Wegstrecken ddyn der beiden Fahrzeuge) darf im Niedriggeschwindigkeitsbereich bei Kollisionen 

Fahrzeug/Fahrzeug (mit weichen deformierbaren Schürzen) nicht über vmKrel gerechnet werden. Zum Vergleich ist das so zu sehen 

wie bei einer Kurvenbremsung. Es ist die jeweilige kleine Etappe zur Voretappe dazuzurechnen, was eine kleinere Zeit ergibt, als 

wie wenn man dies über die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' errechnen würde.  

Bei den Reparaturcrash-Versuchen des AZT mit undeformierbarer Barriere bzw. gegen undeformierbare Barriere ist die 

Kompressionszeit ȹtKompression bei dieser neuen Etappenauswertung (jeweilige Etappe ddyn = 5 mm und dann kumuliert) ungefähr 

gleich groß als wie man dies über die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' errechnen würde 

(Differenz ein paar ms {ms = Millisekunden}) (allerdings nur bei einem von AZT angegebenen richtigen ddynMax-Wert - welcher bei 

meinen bisherigen Auswertungen nicht gestimmt hat - allerdings wertet AZT diesen Wert aus dem Crashfilm heraus aus und nicht 

aus einer Auswertung der a/t-Versuchsmesskurve {a/t-Versuchsmesskurve linke Seite und rechte Seite} - so wie dies von mir 

vorgenommen wird: mm
2
-Auszählung beide Seiten in Summe dividiert durch 2 und dann multipliziert mit ã2 {da der Offset40%-

Wert umgerechnet wird auf volle Breite}). 

 

Im höheren Geschwindigkeitsbereich ist es praktisch gleichgültig ob die Kompressionszeit ȹtKompression mit der 'mittleren relativen 

Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' errechnet wird und zwar gemeint Fahrzeug gegen Fahrzeug bzw. Fahrzeug 

gegen undeformierbare Barriere, d.h. also ca. gleiche Zeit als wie wenn man dies rechnen würde über eine Etappenauswertung (in 

meinem neuen Berechnungssystems jeweils mit ½ cm Deformationstiefe und diese Werte immer entsprechend summiert - kumuliert) 

oder eben über die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' gerechnet. 
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Auswertung des Versuches 'AZT_04.12', veröffentlicht bei DTC_AGU Schweiz; 

Werte siehe in der Tabelle 1_AZT_04.12: 

Die Grundlagen dieses Versuches siehe von Seite 14 bis Seite 18 des Wissenschaftsberichtes:  

'Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS)' 

 

Bei Kollisionen Fahrzeug gegen Fahrzeug - Front gegen Heck - bei Schürzenfahrzeugen - im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, 

kann es aufgrund der Betrachtung des Tests AZT_ 04.12 sein, dass die Kompressionszeit aus der Kurvenauswertung heraus (der 

Versuchsmesskurven a/t) tatsächlich bis etwa 30 % kleiner ist als wie wenn man dies über die 'mittlere relative 

Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' rechnen würde (siehe in der Tabelle Zeile 13 und 16). Da aber in meinen 

Berechnungen zur Untermauerung der Überprüfung, ob HWS-Verletzung möglich ist oder nicht möglich ist, die Werte für die 

mittlere Karossenbeschleunigung in der Kompressionsphase (am 1 über vmKrel) herangezogen werden, also immer die 

Kompressionsphase angesehen wird zur Beurteilung dieser Frage, ergibt sich, dass wenn man nun die Untersuchungen über die 

gesamte Kollisionsdauer, über die richtige gesamte Stoßzeit, betrachtet, dass dies praktisch fast der gleiche Wert ist, sodass mein 

Berechnungssystem auf alle Fälle diesen Bereich abdeckt. 

 

Es ist ja aus der Literatur sichtlich, dass zur Beurteilung der Belastungen in einem gestoßenem Fahrzeug, oder stoßenden Fahrzeug, 

immer die Gesamtphase - mit der Stoßzeit - herangezogen wird. 

 

Bei AZT, aber leider  auch bei AGU, ist es so, dass hier in der Restitution schon bei Erreichen von 0,3 g (d.s. ungefähr 3,0 m/s
2
) 

Beschleunigung bzw. Verzögerung die Stoßzeit als beendet angesetzt wird. Es wird hier eine falsche Stoßzeit genommen, nämlich 

eine zu kleine Stoßzeit, was einen größeren mittleren Beschleunigungs-/Verzögerungswert für diese hier unterstellte Stoßzeit 

bedingt, wobei diese dort eingesetzte Stoßzeit eine rein fiktive Annahme darstellt. 

Wenn man dies richtig rechnen würde, nämlich wenn man nach der Definition der Stoßzeit diese Stoßzeit richtig betrachten würde, 

wird ja dann die Beschleunigung bzw. die Verzögerung in der Gesamtphase entsprechend kleiner. 

Hier ist auf mein Schreiben in meinem Wissenschaftsbericht 'Was ist die Stoßzeit und wie groß ist diese', welches ich an DTC_AGU 

Schweiz gesandt habe, hinzuweisen; dieses Schreiben blieb leider unbeantwortet. 

Es wird hier von einer Stoßzeit gesprochen was nicht die richtige Stoßzeit ist, sondern kleiner als die tatsächliche Stoßzeit ist. 

Es ist nicht erkennbar warum dies so getan wird; dies wird nirgendwo entsprechend begründet und ist somit unrichtig hinsichtlich der 

Literaturdefinition zur Größe der Stoßzeit effektiv, zur Gesamtstoßdauer. 

 

Auswertungen des AZT (Allianzzentrum für Technik, München-Ismaning) - Reparaturcrashversuche - haben ergeben, dass hier 

höchstens um ein paar ms die Kompressionszeit kleiner ist als würde man diese über die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit 

in der Kompressionsphase' (vmKrel) rechnen. 

 

Auf meinen Wissenschaftsbericht 'Untersuchung der Hecksteifigkeit eines VW Polo IV', getestet und verglichen als 

Frontkollisionstest durch DTC_AGU Schweiz mit dem AZT Test 1106 (Allianzzentrum für Technik München Ismaning - 

Heckkollision mit Stoßwagen), wird verwiesen; aus welcher Untersuchung sich eben ergibt, dass bei der Kompressionszeit 

ȹtKompression nur 2 ms Zeitdifferenz ist zwischen den beiden Berechnungssystemen, nämlich einerseits das Berechnungssystem über 

die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' (vmKrel), andererseits über das System der Auszählung der 

Versuchsmesskurve a/t über die mm
2
 mittels eines mm-Papiers, mit 5 mm pro Etappe auf der horizontalen Achse (ist die Zeit (t)-

Achse) und diese Etappen dann jeweils kumuliert. 
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Resümee zur Auswertung des Versuches 'AZT_04.12', veröffentlicht bei DTC_AGU Schweiz; 

Werte siehe Tabelle 1_AZT_04.12 und Tabelle 1a_AZT_04.12 (befinden sich im Anschluss zu diesem Text): 

 

Die Grundlagen dieses Versuches siehe von Seite 14 bis Seite 18 des Wissenschaftsberichtes:  

'Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS)' 

 

Bei Kollisionen Fahrzeug gegen Fahrzeug - Front gegen Heck - bei Schürzenfahrzeugen - im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, 

kann es aufgrund der Betrachtung des Tests AZT_ 04.12 sein, dass die Kompressionszeit aus der Kurvenauswertung heraus (der 

Versuchsmesskurven a/t) tatsächlich bis etwa 30 % kleiner ist als wie wenn man dies über die 'mittlere relative 

Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' rechnen würde (siehe in der Tabelle Zeile 13 und Zeile 16). Da aber in meinen 

Berechnungen zur Untermauerung der Überprüfung, ob eine HWS-Verletzung möglich ist oder nicht möglich ist, die Werte für die 

mittlere Karossenbeschleunigung in der Kompressionsphase (am 1 über vmKrel) herangezogen werden, also immer die 

Kompressionsphase angesehen wird zur Beurteilung dieser Frage, ergibt sich, dass wenn man nun die Untersuchungen über die 

gesamte Kollisionszeit, über die gesamte Stoßzeit, betrachtet (wie dies in der üblichen Literatur getan wird), dass dies praktisch fast 

der gleiche Wert ist, sodass mein Berechnungssystem auf alle Fälle diesen Bereich abdeckt. 

 

In der Tabelle Tabelle 1a_AZT_04.12 werden aus der nachfolgenden Tabelle 1_AZT_04.12 die Werte für die beiden Fahrzeuge 

auf diese Weise zitiert: Audi 100/VW Bora: 

lau

fen

de 

Nr.

: 

Zei

le 

Z. 

Bezeichnung  

laut 

AZT: 

Stoßzeit  

ȹtStoß = 

115 ms 

 
meine Berechnun-

gen: über Kurven-

werte und mit vm 

(vm: mittlere rela-

tive Kollisionsge-

schwindigkeit in 

der Kompres-

sionsphase) 

 

AZT: 

 richtig gestellt 

 

AZT:  

ddynmaxbeide  

laut der  

Angabe von 

AZT = 

17 cm 

 

Mittelwerte: 

Korrektur lt. 

eigen 

An-

mer-

kun-

gen 

13 ȹtKompression aus Kurve [ms] ---/--- 73,28/77,09   75,19/75,19  

16 ȹtKompression aus vmKrel [ms]  105,58/105,58  94,884/94,884 75,0/75,0  

19 am 1 über Kurve (Kompression) [g] ---/--- 2,35/-2,51  ---/--- 2,39/-2,46  

22 am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  1,63/-1,83  1,81/-2,04   

15 ȹtgesamt = Stoßzeit aus Kurve [ms] 115/115 143,23/161,28 143,23/161,28  152,26/152,26  

21 am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g] 2/-2,3 1,71/-1,75 1,71/-1,75 ---/--- 1,60/-1,85  

24 am 3 über vmKrel (Gesamtphase) [g]  1,16/-1,34  1,29/-1,49   

Tabelle 1a_AZT_04.12 

 
am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 verglichen mit  am 1 über Kurve (Kompression) [g]  = 2,35/-2,51 

1.) - am 1 über Kurve  ist um 44 %/37 % > als am 1 über vmKrel  

 

am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 verglichen mit  am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,81/-2,04 

2.) - am 1 über vmKrel  (ist die Angabe von AZT für ddynmaxbeide) ist >/> als am 1 über vmKrel  

 3.) - am 1 über vmKrel  (ist die Angabe von AZT für ddynmaxbeide) ist >/> als am 3 über Kurve  

 

am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 verglichen mit  am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g]  = 2,00/-2,30 

4.) - Die Werte für am 3 über Kurve (gesamt) [g]  sind die Angabe von AZT: wie vorhin beschrieben sind diese unrichtig, da die 

unterstellte Stoßzeit (wie von mir begründet - Thema: Ende bei 0,3 g) zu klein ist! 

 

am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 verglichen mit  am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g]  = 1,71/-1,75 

5.) - am 3 über Kurve  ist > +5 %/ < -4 % als am 1 über vmKrel  

 

am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 verglichen mit  am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g]  = 1,60/-1,85 

6.) - am 3 über Kurve  ist > +7 %/ <  -5 % als am 3 über Kurve  

7.) - am 3 über Kurve  ist =/= am 1 über vmKrel   
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Resümee: 
Gerechnet mit am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  über ddynmaxbeide (18,92 cm) laut eigenen Kurvenauswertungen (a/t-

Versuchsmesskurve) für beide Fahrzeuge mit der gleich großen Zeitachse t ergeben sich laut Zeile 22 :            

am 1 = 1,63/-1,83 g 

Gerechnet mit am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  über ddynmaxbeide laut Angabe von AZT (17 cm) ergeben sich laut Zeile 22 :            

am 1 = 1,81/-2,04 g 

Gerechnet am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 g verglichen mit  am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g]  =  

 

am 3 = 1,71/-1,75 g 

 

Gerechnet am 1 über vmKrel (Kompression) [g]  = 1,63/-1,83 g verglichen mit  am 3 über Kurve (Gesamtphase) [g]   

(eigene Mittelwertskorrektur der beiden Kurven) = 

 

am 3 = 1,60/-1,85 g 

 

Aus 7.) - am 3 (Gesamtphase) über Kurve  ist =/= am 1 über vmKrel   

 

Endresümee: 

1.) Wenn man die Belastung (mittlere Karossenbeschleunigung/-verzögerung des Kfz-Schwerpunktes - alles bei ungebremst) über 

die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' und über ddynmaxbeideFzg laut eigenen Kurvenauswertungen 

als am 1 über vmKrel  rechnet liegt man beim gleichen Ergebnis wie  am 3 über Kurve  (bei Vornahme einer Korrektur als 

Mittelwertskorrektur). 

2.) Wenn man die Belastung (mittlere Karossenbeschleunigung/-verzögerung des Kfz-Schwerpunktes - alles bei ungebremst) über 

die 'mittlere relative Kollisionsgeschwindigkeit in der Kompressionsphase' über ddynmaxbeideFzg laut Angabe von ddynmaxbeideFzg laut AZT 

als am 1 rechnet liegt man um 11 % >/10 % > als wie  laut eigenen Kurvenauswertungen am 1 über vmKrel . 

Daraus folgt, dass man bei beiden Betrachtungsweisen im sicheren Bereich liegt. 

Bei 2.) liegt man sogar um ca. 10 % darüber. 

Eine Toleranz von ± 10 % ist sowieso zuzulassen.  
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Versuchsmesskurven a/t beider Fahrzeuge: 
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Aus meinem Microsoft Excel Berechnungsprogramm: 

'XLS -P17a_a-t,a-s,ds+dt-InEtappeKurve-Berechngn-versch,sin etc(2)F+H+S_AZT+AGU-alles' 
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Audi 100 

 

 
VW Bora 
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Bezeichnung: Tabelle 1_AZT_04.12 

Ein VW Bora (1/2001) fährt mit seiner Front (Front um 30 mm abgesenkt, Heck um 55 mm angehoben) ungebremst, mit 100 %-iger Überdeckung mit 12,9 km/h dem Heck eines Audi 100 

(9/1992 -ungebremst, kein Gang eingelegt, keine Niveauänderung {Ruheniveau}) auf. 

Ergebnisse siehe unter: DTC AGU AZT_04.12. Meine eigenen Auswertungen siehe in meinem Berechnungsprogramm Microsoft Excel: 

" P17a_a-t,a-s,ds+dt-InEtappeKurve-Berechngn-versch,sin etc(2)F+H+S_AZT+AGU-alles" unter: 

"Bl.4a2AZT4.12Audi100GestoBl.4b1" - für den Audi 100 

"Bl.4b1AZT4.12VWBoraStoßenBl.4a2" - für den VW Bora 

Unter der Voraussetzung eines ebenen Stoßes ist der k0-Faktor für beide Fahrzeuge gleich groß! Der k0-Faktor entspricht dem k-Faktor in der üblichen Literatur.  

1 km/h =^ 3,6 m/s. 1 g =^ 9,80665 m/s
2
 

lau

fen

de 

Nr: 

Zei

le: 

Z.: 

Bezeichnung  

lt. AZT: 

Stoßzeit  

dtStoß = 115 

ms 

 
meine Berech-

nungen:  

über Kurven-

werte und mit vm: 

mittlere relative 

Kollisionsge-

schwindigkeit in 

der Kompres-

sionsphase 

 

AZT: 

 richtig 

gestellt 

 

AZT:  

ddynmaxbeide  

lt. deren 

Angabe: 

17 cm 

 

Abweichun-

gen: meine 

Berechnun-

gen 

zu AZT 

+  

 

 

Mittelwerte: 

Korrektur lt. 

eigen 

 

Differenzen 

 

Differenzen 

 

Anmerkungen 

 

1 Fahrzeug Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Audi 

100 

VW 

Bora 

Fahrzeug 1: Audi 100 - gestoßen 

Fahrzeug 2: VW Bora - stoßend 

2 Unfallmasse [kg] 1517 1350 1517 1350 1517 1350 1517 1350 1517 1350 1517 1350 1517 1350 1517 1350  

3 vKollision [km/h] 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90 0,00 12,90  

4 mm2
Kompression aus 

Kurve:  
--- --- 4516 5417       4717 5180      

5 mm2
gesamt aus Kurve:  6200 7617 6423 7903       6381 7874      

6 ȹv/1 mm
2 aus a/t-

Versuchskurve [m/s] 

0,0003

7365 

0,0003

5000 

0,0003

7365 

0,0003

5000 
      0,0003

7365 

0,0003

5000 
     

7 ȹvKompression  aus 

Kurve  - mm2 [km/h] 
--- --- 6,075 6,825   6,075 6,825   6,35 6,53     : ȹvKompression  aus Kurve  - 

mm
2
 - entspricht exakt der 

Impulsrechnung 

8 ȹvRestitution aus Kurve  

- mm2 [km/h] 
--- --- 2,565 3,135   2,565 3,135   2,23 3,39      

9 ȹvgesamt aus Kurve  - 

mm2 [km/h] 
8,34 9,60 8,64 9,96   8,64 9,96   8,58 9,92      

10 ȹvgesamt aus Angabe 

[km/h] 
8,2 9,7 --- --- 8,64 9,96            

11 vg = vgemeinsam= Ende 

Kompression [km/h] 
--- --- 6,075 6,075   6,075 6,075   6,075 6,075      

12 k0-Faktor 0,38 0,38 0,422 0,459 0,422 0,459     0,44 0,44     k0 = mm2
Restitution     = ɲvRestitution 

        mm2
Kompression      ɲvRestitution 

13 ȹtKompression aus 

Kurve [ms] 
--- --- 73,28 77,09       75,19 75,19      

14 ȹtRestitution aus Kurve 

[ms] 
--- --- 69,95 84,19       77,07 77,07      

15 ȹtgesamt = Stoßzeit 

aus Kurve [ms] 
115 115 143,2

3 

161,2

8 

143,2

3 

161,2

8 

    152,2

6 

152,2

6 

     



 33  

16 ȹtKompression aus vmKrel 

[ms] 
  105,5

8 

105,5

8 

  94,88

4 

94,88

4 

  75,0 75,0     vmKrel: mittlere relative Kollisionsge-

schwindigkeit in der Kompressions-

phase 

ȹtKompressionAus vmKrel = 

             ddynmaxBeide [m] * 2 * 3,6          

. 

vKoll.VW  [km/h] (bei vKoll.Audi100=0 

km/h) 

= 0,1892 * 2 * 3,6 = 0,10558 s                        

             12,9 

                            =^ 105,58 ms 

Zeitdifferenz zu 

Zeile 13 in %: 

tatsächlich um  

... % < 

31 % 27 % Mittelwert aus 

Kurve 

17 ȹtRestitution über vmKrel 

[ms] 
  105,5

8 

105,5

8 

  94,88

4 

94,88

4 

  75,0 75,0     ȹtRestitution aus der Annahme, dass bei 

ungebremst  ȹtKompression = ȹtRestitution 

ist  

18 ȹtgesamt über vmKrel 

[ms] 
  206,1

6 

206,1

6 

  189,7

7 

189,7

7 

  150,0 150,0     ȹtgesamt aus vm = 2* ȹtKompression aus 

vmKrel bzw.:  

ȹtgesamt = ȹtKompression + ȹtRestitution 

19 am 1 über Kurve 

(Kompression) [g] 
--- --- 2,35 -2,51   --- ---   2,39 -2,46     mittlere Beschleunigung/Verzögerung 

um 

44% > 

als 

Z.22 

um 

37% > 

als 

Z.22 

20 am 2 über Kurve 

(Restitution) [g] 
--- --- 1,04 -1,05   --- ---   0,82 -1,25     mittlere Beschleunigung/Verzögerung 

21 am 3 über Kurve 

(Gesamtphase) [g] 
2 -2,3 1,71 -1,75 1,71 -1,75 --- ---   1,60 -1,85   ҥ   ½ŜƛƭŜ нн Ȋǳ нм mittlere Beschleunigung/Verzögerung 

Gesamtphase (gesamt) =  

Kompression + Restitution 
      =^  

Z.22 

=^  
Z.22 

+7 % -5 % +5 % -4 % 

22 am 1 über vmKrel 

(Kompression) [g] 
  1,63 -1,83   1,81 -2,04      ½ŜƛƭŜ нн Ȋǳ мф ҥ ½Φ нмΥнн  

um 31% 

< als 

Z.19 

um 27% 

< als 

Z.19 

Werte > als Zeile 

21    

tatsU

m 44 

% > 

tatsUm

37 % 

> 

ident ident 

23 am 2 über vmKrel 

(Restitution) [g] 
  0,69 -0,84   0,77 -0,94          

24 am 3 über vmKrel 

(Gesamtphase) [g] 
  1,16 -1,34   1,29 -1,49          

25 sSgesKompression [cm]                 Schwerpunktswegstrecke Kfz 

26 ddynmaxBeide [cm] 17,0 17,0 18,92 18,92   17,0 17,0   13,44 13,44     siehe in meinem Excel-Berechnungs-

programm Diagramm Abschnitt-Nr.: 

17 aus vm über 

ȹtKompression aus 

Mittelwert aus Kurve 

27 ȹsSgesKompression = 

ddynmaxBeide [cm] 

  18,92 18,92             Differenz-Schwerpunktswegstrecke 

Kfz = ddynmaxBeide 
bei ȹtKompression = 

73,3 ms und 

auch bei 

ȹtKompression = 

77,1 ms  

28 EES o. 

ȹvBrems 

[km/h]  

lt. Angabe 7 5                
lt. 

Rechnung 
5,6 6,3 5,5 6,0 5,4 6,1 

Tabelle 1_AZT _04.12



Auszug aus der Broschüre: 

ĂZur Verletzungsmechanik der Halswirbelsªuleñ  
Dissertation von Diplom- Ingenieur Klaus Burow. TU Berlin 1974. 

Zum Zeigen, wie komplex das Thema ĂKopfbewegung aus technischer und biomechanischer Sichtñ zu betrachten ist, wird 

auszugsweise aus dieser Dissertation eine Übersichtsgrafik dargetan. 

 

 
Computerbezeichnung: Burow4 

Bild 33 

Auszug aus dem VDI-Bericht: VDI-Z 112 (1970) Nr. 20 - Oktober (II): 

ĂAuffahrunfªlle mit und ohne Kopfst¿tzeñ  

Von Dipl.-Ing. Wolfgang Lange und Dr. med. Peter Hinz.  

 

Aus der folgenden Zusammenfassung ist zu ersehen, dass genau nach den textlichen Angaben vorzugehen ist. 

Im Bild 34 - dort Vergleich des Bildes 12 (Versuch Nr. 16 - óOberkante St¿tze ¿ber Augenhºhe +90 mmô) mit dem Bild 18 (Versuch 

Nr. 7 - óOberkante St¿tze ¿ber Augenhºhe -235 mmô) - ist zu sehen, dass bei Bild 18 die maximale Helmbeschleunigung als 

negativer Wert etwas mehr als doppelt so groß ist, als bei Bild 12.  

Daraus wird man eine gewisse Abhängigkeit zur Kopfstützeneinstellung ableiten können.  

Dass dies auch so ist, ist aus dem Bild 4 ersichtlich. Die maximale Stoßbeschleunigung (Schlittenbeschleunigung) war überall ein 

vorgegebener Wert, genauso wie die mittlere Stoßform. Auf Höhe der Auges befindet sich ca. der Schwerpunkt des Kopfes. 
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Computerbezeichnung: HWS-mit u. ohne Kopfstütze, Lange u.a. 

Bild 34 


